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1 Einleitung 

Die Gemeinde Aitrach plant die dauerhafte Aufwertung des Flurstücks Nr. 5, Gmkg. Aitrach, unter na-

tur-, forst- und artenschutzfachlichen Gesichtspunkten. Das Grundstück, welches als landwirtschaftli-

che Freifläche ausgewiesen und mit einer Abstandsfläche zur Bahntrasse hin belegt ist, befindet sich 

im Eigentum der Gemeinde Aitrach. Es wurde bisher als Lager- (u. a. Brennholz, Grünabfälle, Bau-

schutt, Bodenmieten) und Freizeitnutzungsfläche genutzt und soll nun aufgegeben werden. Auf dem 

Grundstück befindet sich auch ein Holzschuppen und zwei künstlich angelegte Fischteiche. Die Fläche 

ist verpachtet. Der Pachtvertrag soll Ende 2025 auslaufen.  

Die EnBW beabsichtigt den Erwerb der generierten Ökopunkte bzw. der forstlichen Aufwertungs- 

bzw. Herstellungsmaßnahmen zum Ausgleich für die Eingriffe in Natur und Landschaft (gem. 

BNatSchG) sowie in Wald (gem. LWaldG) durch den in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen ge-

planten Windpark „Aitrach“ sowie das erforderliche Annexverfahren. Die geplanten Maßnahmen ha-

ben auch eine positive Wirkung auf das Landschaftsbild und die Erholung, da der Weg, der die Fläche 

durchläuft, auch von Fußgängern und Radfahrern genutzt wird. Darüber hinaus leisten sie einen 

wichtigen Beitrag zum Biotopverbundkonzept der Verwaltungsgemeinschaft Leutkirch – Aichstetten - 

Aitrach, welches im Entwurf vorliegt. 

Die Umsetzung der auf der Fläche geplanten Maßnahmen sollen hauptsächlich über die Gemeinde 

Aitrach organisiert und realisiert werden. Teilweise kann die Umsetzung über den erforderlichen 

Rückbau erfolgen, da diese eine Verpflichtung für den bisherigen Flächennutzer darstellt und dieser 

im GaLaBau aktiv ist, so dass sich hieraus Synergien ergeben können. 

Die Zielbiotoptypen und Einschätzungen zu den Ökopunkten wurden insbesondere mit der Unteren 

Naturschutzbehörde (UNB) am Landratsamt Ravensburg; die forstfachlichen Themen mit Vertretern 

der Unteren Forstbehörde, der ForstBW und der Revierförsterin am 16.04.2025 vor Ort und im Nach-

gang zum Ortstermin abgeschätzt. Der Ortstermin diente der Abstimmung von Maßnahmenzielen 

und Möglichkeiten der Biotopentwicklung und Biotoppflege und der Diskussion, welche Kompensati-

onsmaßnahme mit welchen ÖP-Aufwertungen möglich sind. 

Auf der nachfolgenden Abbildung 1 ist der geplante Aufwertungsbereich dargestellt: 
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Abbildung 1:  Luftbild vom geplanten Aufwertungsbereich auf einer Teilfläche der Fl.-Nr. 5, Gmkg. Aitrach 
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2 Allgemeine Angaben 

Tabelle 1: Politische und naturräumliche Gliederung 

Regierungsbezirk Tübingen 

Landkreis /Kreisfreie Stadt Ravensburg 

Gemeinde Aitrach 

Gemarkung Aitrach 

Naturraum-Haupteinheit (Ssymank) Donau-Iller-Lech-Platte (D64) 

Naturraum-Einheit (Meynen/Schmithüsen) Holzstöcke (043) 

 

Tabelle 2: Flurnummer(n) 

Flurnummer(n) Flächengröße (m²) Teilfläche (m²) 

5 18.187 17.881 

   

   

   

   

   

 

Tabelle 3: Angaben zum Eigentümer 

Name Gemeinde Aitrach 

Straße Schwalweg 10 

PLZ, Ort 88319 Aitrach 

Telefon 07565 98000 

E-Mail gemeinde@aitrach.de 

Kontoeigentümer Gemeinde Aitrach 

Maßnahmenträger Gemeinde Aitrach 
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3 Methodik 

Zur Bilanzierung der geplanten Ausgleichsfläche wurden im Mai 2025 zunächst die aktuellen Biotop- 

und Nutzungstypen nach der Ökokontoverordnung Baden-Württemberg (ÖKVO, 2010) kartiert und 

die entsprechenden Ökopunkte gemäß der Biotopwertliste zugeordnet. Analog wurden die Biotop-

gestaltungsmaßnahmen geplant und bewertet sowie abschließend mit dem Bestand verschnitten 

(siehe Kap. 13). Darüber hinaus wurden Artenhilfsmaßnahmen für die im Gebiet vorkommenden  

Anhang IV-Arten Zauneidechse und Gelbbauchunke geplant. Für diese Maßnahmen können in Ab-

stimmung mit der UNB zusätzlich 4 ÖP/ m² anerkannt werden. 

Die bilanzierten Flächen sollen nach Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde sowie der Unte-

ren Forstbehörde als Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft dem geplanten Windenergie-

projekt „Aitrach“ der EnBW zugeordnet werden. 

4 Lage und naturräumliche Ausstattung 

Die Fl.-Nr. 5, Gmkg. Aitrach, liegt im Landkreis Ravensburg im Regierungsbezirk Tübingen zwischen 

der unmittelbar angrenzenden Bahnlinie 4570 im Osten und einem Ausläufer des Mooshauser Wal-

des im Westen. In ca. 450 m Entfernung östlich des Plangebietes verlaufen Iller und Illerkanal. 

Entlang der südlichen Flurstücksgrenze verläuft der Gießengraben, ein Gewässer 3. Ordnung. 

Die Topographie im Plangebiet ist überwiegend eben und steigt in Richtung Westen zunehmend an. 

An der westlichen Flurstücksgrenze verläuft eine markante Hangkante (Sprunghöhe ca. 40 m).  

Der Aufwertungsbereich liegt innerhalb der naturräumlichen Einheit „Holzstöcke“ (043) in der Groß-

landschaft Donau-Iller-Lech-Platte. Die "Holzstöcke" stellen eine naturräumliche Einheit dar, die sich 

durch charakteristische Gehölzstreifen, mesophytische Laubmischwälder, Hecken und Gebüsche so-

wie Röhrichte auszeichnet. 

5 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

Im Planungsraum liegen keine amtlich kartierten Biotope der Wald- und Offenlandbiotopkartierung 

sowie keine nach internationalem, nationalem, europäischem und internationalem Recht ausgewie-

sene Schutzgebiete und -objekte (vgl. Abb. 2). 

Im näheren Umfeld, in einer Minimaldistanz von ca. 430 m, befindet sich das Landschaftsschutzge-

biet „Iller-Rottal“ (Nr. 4.26.007) nördlich des geplanten Aufwertungsbereichs (vgl. Abb. 2). 

Im Süden grenzt das amtlich kartierte Waldbiotop Nr. 280264360081 „Buchenbestand W Mooshau-

sen“ an das Plangebiet (vgl. Abb. 2).  
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Abbildung 2:  Schutzgebiete und -objekte sowie Biotope der amtl. Offenland- und Waldbiotopkartierung im Umfeld des  

Plangebietes 

6 Potentielle natürliche Vegetation 

Die potentielle natürliche Vegetation entspricht im Planungsraum einem Waldmeister-Buchenwald, 

Ausbildungen mit Frische- und Feuchtezeigern; örtlich einem Eichen-Eschen-Hainbuchen-Feuchtwald 

(Nr. 49). Aufgrund der feuchteren Standortbedingungen im Plangebiet, orientiert sich die gegen-

ständliche Planung an einem Eichen-Eschen-Hainbuchen-Feuchtwald. 

7 Biotopverbund 

Die Fl.-Nr. 5, Gmkg. Aitrach, liegt im Bereich einer Ergänzungsfläche eines ausgewiesenen Biotopver-

bundsystems für „Gewässerlandschaften“ gemäß Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

(LUBW) (vgl. Abb. 3). 
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Abbildung 3: Lage der Fl.-Nr. 5, Gmkg. Aitrach, im Bereich eines Biotopverbundsystems für „Gewässerlandschaften“  

(Quelle: LUBW) 

Die Fl.-Nr. 5 liegt zudem im Bereich einer erstellten Biotopverbundplanung vom Büro Sieber Consult, 

welche im Entwurf vorliegt. Der Maßnahmensteckbrief sieht für die gegenständliche Fläche folgen-

des Entwicklungsziel vor: 

„Das als Lagerfläche genutzte Areal sollte insgesamt ökologisch aufgewertet und das Potential besser 

ausgeschöpft werden. Die Uferbereiche der bestehenden Tümpel sind abzuflachen und für Amphibien 

zugänglicher zu machen. Zudem sollten diese weiter ökologisch durch die Schaffung entsprechender 

Ufervegetationsbereich aufgewertet werden. Anschließend sind diese durch Eingriffe durch die 
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Brennholzherstellung sowie vor den An- und Abtransporten des Bodenaushubs und der Grünabfälle zu 

schützen. Aufgrund der zwischen den Erdhügeln vorkommenden Feuchtkomplexen mit Rohrkolbenbe-

ständen ist davon auszugehen, dass im Gebiet insgesamt von einem hohen Potential für die Schaffung 

von Kleinstgewässern auszugehen ist. Daher sind im gesamten Gebiet verteilt kleine Amphibientüm-

pel sowie begleitende Schilfbestände herzustellen. Zudem sind Kleinstgewässer mit einem hohen Roh-

bodenanteil zu schaffen, um die Population der Kreuzkröte im Gebiet zu fördern. Die Fichtenbestände 

im Gebiet sind zu entfernen, um der natürlichen und standortgerechten Vegetation Raum zur Ent-

wicklung zu geben.“ 

Die in den Kapiteln 11 und 12 dargestellten Aufwertungsmaßnahmen entsprechen damit auch dem 

oben genannten Konzept. Die geplanten ephemeren Kleingewässer sind für die Pionierarten Kreuz-

kröte und Gelbbauchunke gleichermaßen relevant. Die Fichten und nicht standortgerechte Laubge-

hölze werden entfernt und durch einen extensiv genutzten, totholzreichen, standortgerechten Laub-

wald sowie einen Sukzessionswald auf feuchtem Standort mit vorgelagerten gestuften Waldmänteln, 

ersetzt. Darüber hinaus werden feuchte Hochstaudenfluren und magere Säume geschaffen bzw. er-

halten und weiterentwickelt sowie Ohr- und Grauweidengebüsche angelegt. Diese Biotoptypen leis-

ten auch einen Beitrag zum Biotopverbundsystem für „Gewässerlandschaften“ sowie aber auch für 

den Verbund von naturraumtypischen artenreichen Laubwäldern und Magerstandorten mit Zau-

neidechsen- und Insektenhabitaten. 

8 Leitungstrassen, Verkehrswege 

Der Aufwertungsbereich wird von einem geschotterten Wirtschaftsweg in Nord-Süd-Richtung ge-

quert. Innerhalb des Weges wurde ein Breitbandkabel sowie eine Pumpendruckleitung (Abwasser) 

verlegt. Der Weg kann somit nicht verlegt werden und es dürfen keine Eingriffe in den Weg stattfin-

den. 

Unmittelbar östlich des Aufwertungsbereichs verläuft die Bahntrasse Leutkirch – Memmingen (4570). 

Zu dieser ist ein Schutzabstand von mind. 30 m für Gehölzpflanzungen einzuhalten. 

9 Forstliche Nutzung und forstrechtlicher Ausgleich (nachrichtlich) 

Im Plangebiet stockt neben den Offenlandanteilen, wie beschrieben, auch Wald. Nur im Südwesten 

ist dieser allerdings als Wald im forstrechtlichen Sinne anzusehen, da die Waldflächen im Norden 

(überwiegend mittelalte Fichten) einer ehemaligen Weihnachtsbaumkultur entstammen. Diese Flä-

chen wurden ursprünglich als Grünland bewirtschaftet. Der nachfolgenden Abbildung ist die Grenze 

zwischen Wald nach Forstrecht und der ehemaligen Sonderkultur dargestellt. Entsprechend können 

Erstaufforstungen nur für die nördliche und östliche Teilfläche anerkannt werden (Faktor 1). Im Süd-

westen, wo Wald nach Forstrecht stockt, können hingegen nur sonstige Schutz- und Gestaltungsmaß-

nahmen (Faktor 0,5) anerkannt werden. Die Grenze wurde vom Forstamt des Landratsamtes Ravens-

burg übermittelt. 
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Abbildung 4:  geplante Aufwertungsmaßnahmen und Faktoren für forstrechtlichen Ausgleich 
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Waldfläche Faktor 0,5: 4.655 m² / 2 = 2.328 m² 

Waldfläche Faktor 1: 6.086 m² 

Insgesamt stehen damit 8.414 m² für den forstrechtlichen Ausgleich zur Verfügung. 

10 Ausgangzustand – Biotop- und Nutzungstypen nach der ÖKVO 

Die Lage der Biotoptypen im Ausgangszustand sind der Abbildung 5 am Ende des Kapitels zu entneh-

men. 

12.21 Mäßig ausgebauter Bachabschnitt  

Entlang von zwei künstlich angelegten Fischteichen verläuft ein Quellbach, der im Aufwertungsbe-

reich zur Speisung der Teiche bereits begradigt wurde. Die Quelle entspringt oben im Wald in der 

Nähe einer PV-Anlage, die von der Gemeinde Aitrach und dem Sand- und Kieswerk betrieben wird. 

Im Oberlauf, außerhalb der gegenständlichen Fläche, handelt es sich noch um einen naturnahen 

Quellbach, der unterhalb des unbefestigten Wirtschaftsweges verrohrt verläuft. Nach der Verrohrung 

verläuft der Bach noch stärker begradigt östlich entlang des Weges in Richtung Norden. Aufgrund der 

Eintiefung hat er auch eine entwässernde Wirkung. 

Bewertung Ausgangszustand gemäß ÖKVO: 16 ÖP / m² 

13.91a Naturferner Bereich eines Sees, Weihers oder Teichs 

Auf der Fläche wurden vor vielen Jahren zwei Fischteiche angelegt, die sich aus dem oben beschrie-

benen Bach speisen. Die Ufer der Teiche sind verbaut. Naturnahe Flachufer sind dementsprechend 

nicht ausgebildet. Das Wasser ist deutlich getrübt, so dass nur geringe Sichttiefen vorhanden waren. 

Innerhalb der Teiche konnte weder submerse noch emerse Wasservegetation festgestellt werden. 

Randlich wächst auf einem schmalen Streifen stellenweise die Sumpf-Segge (Carex acutiformis). 

Bewertung Ausgangszustand gemäß ÖKVO: 11 ÖP / m² 

35.30 Dominanzbestand 

Auf der gegenständlichen Aufwertungsfläche finden sich im Bereich des Offenlandes teils großflä-

chige Humusmieten, die von Dominanzbeständen aus Brennnesseln (Urtica dioica) bewachsen sind. 

Nur sehr vereinzelt sind Arten wie Kletten-Labkraut (Galium aparine), Raue Gänse-Distel (Sonchus 

asper), Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense), Großes Schöllkraut (Chelidonium majus) und der invasive 

Neophyt Indisches Springkraut (Impatiens glandulifera) eingestreut. 

Bewertung Ausgangszustand gemäß ÖKVO: 8 ÖP / m² 
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35.43 Sonstige Hochstaudenflur 

In die, zwischen Waldflächen eingerahmte, überwiegend feuchte Hochstaudenflur sind Feuchtezeiger 

wie Mädesüß (Filipendula ulmaria) und Seggen (Carex) in unterschiedlichen Deckungsgraden stetig 

eingestreut, daneben finden sich Eutrophierungszeiger wie die Brennnessel (Urtica dioica) und Land-

reitgras (Calamagrostis epigejos). Weitere Arten, die in der Fläche u. a. zumeist in geringen Stetigkei-

ten und Artmächtigkeiten nachgewiesen werden konnten, sind Sumpf-Storchschnabel (Geranium 

palustre), Knotige Braunwurz (Scrophularia nodosa), Echter Baldrian (Valeriana officinalis), Schlan-

gen-Knöterich (Bistorta officinalis), Bach-Nelkenwurz (Geum rivale), Ross-Minze (Mentha longifolia), 

Sumpf-Segge (Carex acutiformis), Zittergras-Segge (Carex brizoides), Pfeifengras (Molina caerula), 

Knaulgras (Dactylis glomerata) und Ruchgras (Anthoxanthum odoratum). Einartige Dominanzbe-

stände sind nicht vorhanden. 

Bewertung Ausgangszustand gemäß ÖKVO: 16 ÖP / m² 

35.63 Ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte 

Große Anteile des Offenlandes wird von Ruderalvegetation bewachsen. Bei unterschiedlichen Stand-

ortbedingungen (feuchter – trockener, magerer – nährstoffreicher) wachsen hier u. a. Acker-Heller-

kraut (Thlaspi arvense), Acker-Senf (Sinapis arvensis), Kletten-Labkraut (Galium aparine), Gamander 

Ehrenpreis (Veronica Chamaedrys), Stechender Hohlzahn (Galeopsis tetrahit), Breit-Wegerich (Plan-

tago major), Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata), Löwenzahn (Taraxacum), Gew. Nachtkerze (Oe-

nothera biennis), Zaun-Wicke (Vicia sepium), Krauser Ampfer (Rumex crispus), Kriechender Hahnen-

fuß (Ranunculus repens), Schafgarbe (Achillea millefolium), Rainfarn (Tanacetum vulgare), Rainkohl 

(Lapsana communis), Gänse-Fingerkraut (Potentilla anserina) und Lanzett-Kratzdistel (Cirsium vul-

gare) in unterschiedlicher Artmächtigkeit und Stetigkeit. In eingestreuten kleinen feuchten Mulden 

wächst vereinzelt Rohrglanzgras (Phalaris arundinaceae), Sumpf-Segge (Carex acutiformis), Wald-

Simse (Scripus sylvaticus), Flatter-Binse (Juncus effusus) und Blutweiderich (Lythrum salicaria). 

Bewertung Ausgangszustand gemäß ÖKVO: 11 ÖP / m² 

58.10 Sukzessionswald aus Laubbäumen 

Es handelt sich hierbei um einen kleinen und jungen Schwarzerlenbestand (Alnus glutinosa) im Be-

reich der beiden Fischweiher. 

Bewertung Ausgangszustand gemäß ÖKVO: 19 ÖP / m² 

59.10 Laubbaumbestand 

Dabei handelt sich um überwiegend junge Laubwaldbestände, die aus standortfremden Berg-Ahor-

nen (Acer pseudoplatanus) und stellenweise aus Hänge-Birke (Betula pendula) aufgebaut sind. Einge-

streut sind vereinzelt Sträucher wie Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Rote Heckenkirsche (Lo-

nicera xylosteum), Hasel (Corylus avellana) und Roter Hartriegel (Cornus sanguinea). 

Bewertung Ausgangszustand gemäß ÖKVO: 14 ÖP / m² 
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59.40 Nadelbaumbestand 

Überwiegend mittelalter Fichtenbestand (Picea abies), der im Nordwest- und Nordostteil der Fl.-Nr. 5 

aus einer aufgelassenen Weihnachtsbaumschule entstanden ist. Der Bestand ist hier relativ struktur-

arm, ohne nennenswerte Kraut- und Strauchschicht, ausgebildet. Allerdings waren im Ostteil Feuch-

tezeiger (u. a. Seggen (Carex)) in der Krautschicht vorhanden.  

Bewertung Ausgangszustand gemäß ÖKVO: 14 ÖP / m² 

Ganz im Südwesten der Aufwertungsfläche stockt ein strukturreicherer mittelalter Fichtenforst. In 

diesen sind vereinzelt Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Stiel-Eiche (Quercus robur) eingestreut.  

Bewertung Ausgangszustand gemäß ÖKVO: 16 ÖP / m² 

60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche 

Westlich des Weges befindet sich ein landwirtschaftlicher Stadel, der abgerissen werden soll. Eben-

falls zurückgebaut wird der Stromanschluss, der sich neben dem Schuppen befindet. 

Bewertung Ausgangszustand gemäß ÖKVO: 1 ÖP / m² 

60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies oder Schotter  

Hierbei handelt es sich im einen regelmäßig genutzten Wirtschaftsweg (kein öffentlicher Weg), der 

bestehen bleiben soll. Eine Aufwertung ist nicht möglich. Im Bereich des Weges verläuft ein Breit-

bandkabel und eine Pumpendruckleitung (Abwasser). Die Wegeführung muss daher erhalten bleiben. 

Nur dort, wo der Weg deutlich über die Wegbreite von ca. 2,30 m hinaus geht (im Bereich der Zuwe-

gung zum Stadel), wird der Bereich aufgewertet. 
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Abbildung 5:  Ausgangszustand gem. ÖKVO, Fl.-Nr. 5 (TF), Gmkg. Aitrach 
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11 Zielzustand - Biotop- und Nutzungstypen nach der ÖKVO 

Die Lage der Zielbiotoptypen sind der Abbildung 6 am Ende des Kapitels zu entnehmen. 

12.21 Mäßig ausgebauter Bachabschnitt 

Herstellung 

Der Gewässerlauf soll abschnittsweise mit kiesigem Material sowie mit Holz um ca. 20 bis 30 cm an-

gehoben werden, um die entwässernde Wirkung zu mindern und mehr Wasser in die angrenzenden 

Biotop- bzw. Waldflächen zu leiten. Wo möglich, soll auch eine abschnittsweise Uferabflachung, 

ohne Eingriffe in die Gewässersohle, vorgenommen werden, um die standörtliche Vielfalt im begra-

digten Bachabschnitt zu erhöhen. Gleichzeitig können die wasserführenden Bereiche auch als Biber-

Lebensraum dienen. 

Pflege 

In den ersten drei Jahren nach Uferabflachung, Durchführen einer Neophyten-Kontrolle bis Ende Juni 

(vor Aussamung) und bei Bedarf, fachgerechte Entfernung in Abstimmung mit der UNB. 

Bewertung Zielzustand gemäß ÖKVO: 26 ÖP / m² 

13.80b Naturnahe Bereiche eines anthropogenen Stillgewässers  

Herstellung 

Auch wenn es sich bei den beiden Teichen um ein künstlich geschaffenes Biotop handelt, ist dessen 

Erhalt sinnvoll. Jedoch ist der Zulauf, der sich aus dem Waldgewässer speist, sehr fragil und sollte, 

wenn eine Umgestaltung der Teichanlage durchgeführt werden soll, dauerhaft gesichert und auch 

unterhalten werden. Grundsätzliches Ziel soll die Herstellung eines Amphibiengewässer sein, welches 

u. a. für Laubfrösche Lebensraum bietet. Deshalb sind folgende Maßnahmen für eine Aufwertung er-

forderlich: 

- Aus beiden angelegten Teichen ist der Fischbestand durch fachkundiges Personal im Spätsom-

mer (ab August) zu entnehmen. Nach Aussagen des Nutzers handelt es sich vor allem um Rotau-

gen, die eingesetzt wurden. Es darf kein erneuter Fischbesatz mehr vorgenommen werden. 

- Zusätzlich ist ein Entfernen des künstlichen Verbaus in Teilen des Randbereichs anzustreben, je-

doch ohne, dass die Dichtigkeit beschädigt wird. Einseitig sollte eine Uferabflachung erfolgen, 

die z. B. durch Einbringung von schwimmenden Materialien erreicht werden kann (vgl. Nachhal-

tige Gewässerpflege für Flora und Fauna 🌿 ). 

- Entnommen werden sollten die Installationen, die der Freizeitnutzung dienen, wie der Sitzplatz 

aus Waschbetonplatten und die Metalleinzäunung. Gehölzbewuchs sollte nur dort erhalten bzw. 

ergänzt werden, wo dennoch eine Unterhaltung bzw. Freihaltung der Wasserflächen erfolgen 

kann. 

https://www.oekon-vegetationstechnik.de/
https://www.oekon-vegetationstechnik.de/
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Nach Aufwertung der Teiche und Entnahme des Fischbesatzes, ist mit einer Zunahme des Amphibien-

bestandes zu rechnen. Zur Amphibienlaichzeit sollte der Weg, vom 01.03. bis 20.04., für Fahrzeugver-

kehr nachts gesperrt werden (Poller, Barken), um Schleichverkehr zu unterbinden. 

Pflege 

In den ersten drei Jahren nach Uferabflachung, jährlich Durchführung einer Neophyten-Kontrolle bis 

Ende Juni (vor Aussamung) und bei Bedarf, fachgerechte Entfernung in Abstimmung mit der UNB. 

Die Uferränder sind alle zwei Jahre, räumlich-zeitlich-alternierend, jeweils die Hälfte des Bestandes 

im Herbst zu mähen, um einem Aufkommen von Gehölzen im Uferbereich entgegen zu wirken. Die 

Ufermahd kann zusammen mit der Herbstmahd der angrenzenden feuchten Hochstaudenfluren er-

folgen. 

Bewertung Zielzustand gemäß ÖKVO: 30 ÖP / m² 

33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 

Herstellung 

Auf der Fläche sollen im direkten Anschluss an die Bahngleise (Vorkommen der Zauneidechse ist hier 

belegt) Habitate für Zauneidechse, Wildbienen und Schmetterlinge geschaffen werden (siehe Kap. 

13). Diese Fläche wurde über längere Zeit als Lagerfläche genutzt, wovon einige Materialien unbe-

denklich sind und verwendet werden können (Mutterboden, Natur- und Betonsteinmaterial sowie 

Kies etc.) und andere abgefahren werden müssen (Material mit Altlasten - und Abfallcharakter wie 

Fliesenreste oder Porotonsteinen etc.). Es soll vermieden werden, dass die Fläche von Gemeindemit-

gliedern weiterhin zur Entsorgung von Abbruchmaterial etc. genutzt wird. Material, welches zur Flä-

chengestaltung und -Habitataufwertung genutzt werden kann (Betonbrocken, Steinmaterial etc.) ist 

so einzubauen, dass der Lagercharakter nicht mehr erkennbar ist. Die vorhandenen Holzscheitlager 

sind im nächsten Winter zu entfernen. 

Bereichsweise wurden auch auf dieser Fläche Humusmieten abgelagert, die überwiegend von Brenn-

nesseln bewachsen sind. Diese sollen, nach Abtrag und fachgerechter Entsorgung der Brennnesseln, 

verteilt werden und die so entstandenen Rohböden mit einer gebietsheimischen zertifizierte Regio-

Saatgutmischung begrünt werden (Ziel: artenreiche Magerwiese). Ggf. kann der Boden für die Ande-

ckung im Bereich des Hüttenabrisses verwendet werden (s. u.).  

Pflege 

Da die Fläche aufgrund der verteilten Humusmieten zunächst noch wüchsiger sein wird, ist in den 

ersten 5 Jahren zur Aushagerung noch eine mind. 2-malige Mahd (bei starker Wüchsigkeit auch 3-

malig) vorzusehen, unter Belassen von ca. 10 % alternierenden Brachestreifen bei jedem Mahddurch-

gang. Frühester Mahdzeitpunkt 15.06., zweite Mahd ca. 6 – 8 Wochen später. Danach zur Schonung 

der Insekten, nur noch einmalige Mahd pro Jahr ab frühestens Mitte August. Abfuhr des Mähgutes 

und fachgerechte Entsorgung, kein Mulchen, kein Düngen, kein Pestizideisatz. 
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Eine lockere Gebüschsukzession kann auf max. 25 % der Fläche zugelassen werden. Neben zulässigen 

Dornhecken (Kreuzdorn, Schlehe, Weißdorn, Heckenrose) dürfen keine großen Bäume aufwachsen. 

Birke, Zitterpappel, Salweide, Hainbuche und andere heimische Baumarten sind ab einer Aufwuchs-

höhe von fünf Metern auf den Stock zu setzen. Aufkommende Schwarzerlen, Fichten und Sommer-

flieder sind alle zwei Jahre auf den Stock zu setzen bzw. zu fällen. Falls einzelne solitäre Stiel-Eichen 

(Quercus robur) aufwachsen, können diese bis 10 m Höhe belassen werden. Neophyten wie z. B. Es-

sigbaum (Rhus typhina) und vorhandener Japanischer Staudenknöterich (Fallopia japonica) sind bei 

Auftreten jährlich zu kontrollieren und zu entfernen. Die Gebüschgruppen dienen Gebüschbrütern 

wie Goldammer und Neuntöter als Lebensraum und bieten Versteckplätze für Zauneidechsen. In ei-

nem Abstandsstreifen von 30 m zur im Osten angrenzenden Bahnlinie dürfen allerdings keine größe-

ren Bäume aufkommen.  

Die auf der Fläche nachgewiesenen invasiven Neophyten, wie das Indische Springkraut und der Japa-

nische Staudenknöterich, müssen in Abstimmung mit der UNB fachgerecht bekämpft werden. Eine 

weitere Ausbreitung muss unbedingt verhindert werden. Besonders nährstoffreiche Bereiche sind 

ebenfalls zu entfernen. 

Bewertung Zielzustand gemäß ÖKVO: 16 ÖP / m² zzgl. 4 ÖP / m² für Artenhilfsmaßnahmen 

35.41 Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger Standorte 

Pflege 

An dem feuchten Standort soll die bereits bestehende Hochstaudenflur erhalten und weiterentwi-

ckelt werden. Damit die Staudenflur nicht zunehmend verbuscht, ist alle 2 Jahre, räumlich-zeitlich 

alternierend, jeweils die Hälfte des Bestandes, einer Herbstmahd zu unterziehen. Keine Düngung, 

kein Mulchen, kein Pestizideinsatz und fachgerechte Entfernung des Mahdgutes. Durch die regelmä-

ßige Mahd mit Abfuhr des Mähgutes kann einer zunehmenden Eutrophierung entgegengewirkt wer-

den und auch die zunehmend aufkommenden Brennnesseln können zurückgedrängt werden. Ziel der 

Maßnahme ist es auch, die Stetigkeit sowie die Artmächtigkeit von wertgebenden Arten der feuchten 

Hochstaudenfluren zu erhöhen. Auf ca. 50 % der Fläche sollen die Hochstaudenfluren durch regelmä-

ßige Mahd erhalten bleiben. Auf den anderen ca. 50 % sollen Grau- und Ohrweidengebüsche entwi-

ckelt werden  

(s. u.). 

Bewertung Zielzustand gemäß ÖKVO: 19 ÖP / m² 

35.62 Ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte  

Herstellung 

Zwischen Waldrand und geplanter Magerwiese, soll in süd- und ostexponierter Lage, ein ca. 5 m brei-

ter Saum in Form einer ausdauernden Ruderalvegetation trockenwarmer Standorte vorgelagert wer-

den. In den dafür vorgesehen Bereichen soll kein zusätzlicher Humus aufgebracht werden. Für die 

Ansaat, bevorzugt im Herbst, ist eine entsprechende zertifizierte Regio-Saatgutmischung zu verwen-

den. 
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Pflege 

Die Säume sind nur einmal jährlich im Spätsommer (ab Mitte August), räumlich-zeitlich alternierend, 

nur jeweils der Hälfte des Bestandes, einer Herbstmahd zu unterziehen. Keine Düngung, kein Mul-

chen, kein Pestizideinsatz und fachgerechte Entfernung des Mahdgutes. 

Bewertung Zielzustand gemäß ÖKVO: 15 ÖP / m² 

35.63 Ausdauernde Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte 

Herstellung 

In einer Ausbuchtung am westlichen Waldrand soll, in ostexponierter Lage, ein ca. 10 m breiter Saum 

in Form einer ausdauernden Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte vorgelagert werden. 

In einer Ausbuchtung am westlichen Waldrand soll, in ostexponierter Lage, ein ca. 10 m breiter Saum 

in Form einer ausdauernden Ruderalvegetation frischer bis feuchter Standorte vorgelagert werden. 

In dem dafür vorgesehen Bereich soll kein zusätzlicher Humus aufgebracht werden. Für die Ansaat, 

bevorzugt im Herbst, ist eine entsprechende zertifizierte Regio-Saatgutmischung zu verwenden. 

Pflege 

Die Säume sind nur einmal jährlich im Spätsommer (ab Mitte August) auf ganzer Fläche einer Herbst-

mahd zu unterziehen. Keine Düngung, kein Mulchen, kein Pestizideinsatz und fachgerechte Entfer-

nung des Mahdgutes. Der Bereich kann temporär als PkW-Stellplatz genutzt werden. 

Bewertung Zielzustand gemäß ÖKVO: 11 ÖP / m² 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 

Herstellung 

Im Bereich der Magerwiese mit Zauneidechsenhabitaten sollen initiale Pflanzungen mit Dornsträu-

chern vorgenommen werden.  

Folgende Sträucher sollen vereinzelt in kleinen Gruppen (Pflanzraster 1,5 x 1,5 m) gepflanzt werden: 

Schlehe (Prunus spinosa), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Hundsrose (Rosa canina) und 

Weißdorn (Crataegus monogyna, Crataegus laevigata). Hier ist dem Aufkommen größerer Gehölze 

entgegenzuwirken (vgl. Kap. 13). 

Der Laubgehölzaufforstung wird ein gestufter, mind. 5 (entlang des Weges) und mind. 10 m (zum Of-

fenland hin) breiter Waldmantel, der zum Waldinneren hin buchtig ausgeformt wird, vorgelagert. Ge-

pflanzt werden standortgerechte gebietsheimische Sträucher sowie Bäume 2. Ordnung.  

Pflanzung von standortgerechten, heimischen Laubgehölzen im Pflanzraster 1,5 x 1,5 m (Sträucher in 

Gruppen von 3 – 8), versetzte Pflanzweise. Pflanzqualität: Heister. Die Bäume zweiter Ordnung wer-

den in der hinteren Pflanzreihe ca. alle 5 bis 7 m situiert.  
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Folgende Gehölze können verwendet werden:  

Hainbuche (Carpinus betulus), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Trauben-Kirsche (Prunus padus), Els-

beere (Sorbus torminalis), Eberesche (Sorbus aucuparia), Feld-Ahorn (Acer campestre), Sal-Weide 

(Salix caprea), Gemeine Hasel (Corylus avellana), Kornelkirsche (Cornus mas), Liguster (Ligustrum vul-

gare), Schlehe (Prunus spinosa), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Hundsrose (Rosa canina), 

Weißdorn (Crataegus monogyna, Crataegus laevigata), Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus), Ge-

meiner und Wolliger Schneeball (Viburnum opulus, Viburnum lantana). Schwarzer Holunder und Ro-

ter Hartriegel kommen zumeist von selber auf und müssen nicht gepflanzt werden. 

Auf einen hohen Anteil von dornen- und beerentragenden Gehölzen ist zu achten. Auch gebietshei-

mische Wildapfel- und Wildbirnen-Sorten können gepflanzt werden.  

Die Waldmantelpflanzung muss mindestens 10 verschiedene Arten enthalten. Bei der Gehölzauswahl 

werden die Bestimmungen des Forstvermehrungsgesetzes (FOVG) beachtet. Als Pflanzgut werden 

ausschließlich gebietsheimische Gehölze mit Zertifikat verwendet.  

Die Gehölzpflanzungen sind für mind. 5 Jahre mit einem Verbissschutz (Zäunung) zu versehen. Ausge-

fallene Gehölze werden innerhalb der ersten fünf Jahre nachgepflanzt. 

Pflege 

Eine Erstentwicklungspflege ist für ca. 2 – 3 Jahre erforderlich. Die jungen Gehölze werden im Radius 

von ca. 1 m um jede Pflanze, ca. zwei Mal pro Jahr (je nach Aufwuchs), motormanuell ausgemäht. 

Der Waldrand wird alle ca. 10 – 15 Jahre auf den Stock gesetzt, um seine Funktionsfähigkeit zu erhal-

ten und um einem „Durchwachsen“ entgegenzuwirken. Von den Gehölzen ist räumlich-zeitlich alter-

nierend jeweils nur ein Drittel des Bestandes zu entnehmen. Einzelbäume sollen als Überhälter belas-

sen werden. Der Gehölzrückschnitt bzw. das „Auf-den-Stock-setzen“ ist außerhalb der Vogelbrutzeit, 

zwischen dem 1. Oktober und dem 29. Februar, vorzunehmen.  

Bewertung Zielzustand gemäß ÖKVO: 16 ÖP / m² 

42.30 Gebüsch feuchter Standorte  

Herstellung 

An feuchterem Standort, zwischen geplantem Sukzessionswald (s. u.) und Graben / Weg, soll ein ge-

stufter, mind. 5 m breiter Waldmantel, der zum Waldinneren hin buchtig ausgeformt wird, angelegt 

werden. Gepflanzt werden standortgerechte gebietsheimische Sträucher sowie Bäume 2. Ordnung.  

Pflanzung von standortgerechten, heimischen Laubgehölzen im Pflanzraster 1,5 x 1,5 m (Sträucher in 

Gruppen von 3 – 8), versetzte Pflanzweise. Pflanzqualität: Heister. Die Bäume zweiter Ordnung wer-

den in der hinteren Pflanzreihe ca. alle 5 bis 7 m situiert.  
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Folgende Gehölze können verwendet werden:  

Sal-Weide (Salix caprea), Bruch-Weide (Salix caprea), Trauben-Kirsche (Prunus padus), Faulbaum 

(Rhamnus frangula), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Gemeiner und Wolliger Schneeball 

(Viburnum opulus, Viburnum lantana).  

Die Waldmantelpflanzung soll die genannten Arten enthalten. Bei der Gehölzauswahl werden die 

Bestimmungen des Forstvermehrungsgesetzes (FOVG) beachtet. Als Pflanzgut werden ausschließlich 

gebietsheimische Gehölze mit Zertifikat verwendet.  

Die Gehölzpflanzungen sind für mind. 5 Jahre mit einem Verbissschutz (Zäunung) zu versehen. Ausge-

fallene Gehölze werden innerhalb der ersten fünf Jahre nachgepflanzt. 

Pflege 

Eine Erstentwicklungspflege ist für ca. 2 – 3 Jahre erforderlich. Die jungen Gehölze werden im Radius 

von ca. 1 m um jede Pflanze, ca. zwei Mal pro Jahr (je nach Aufwuchs), motormanuell ausgemäht. 

Der Waldrand wird alle ca. 10 – 15 Jahre auf den Stock gesetzt, um seine Funktionsfähigkeit zu erhal-

ten und um einem „Durchwachsen“ entgegenzuwirken. Von den Gehölzen ist räumlich-zeitlich alter-

nierend jeweils nur ein Drittel des Bestandes zu entnehmen. Einzelbäume sollen als Überhälter belas-

sen werden. Der Gehölzrückschnitt bzw. das „Auf-den-Stock-setzen“ ist außerhalb der Vogelbrutzeit, 

zwischen dem 1. Oktober und dem 29. Februar, vorzunehmen.  

Bewertung Zielzustand gemäß ÖKVO: 21 ÖP / m² 

42.31 Grauweiden- oder Ohrweiden-Feuchtgebüsch 

Herstellung 

Westlich des Weges, im Bereich der geplanten feuchten Hochstaudenflur, sollen auf max. ca. 50 % 

der Fläche Grauweiden- oder Ohrweiden-Feuchtgebüsche entwickelt werden. Truppweise (5 – 8 

Stück) sollen Grauweiden- und Ohrweiden Stecklinge eingebracht werden. Die Bereiche sind in den 

ersten fünf Jahren durch Zäunung vor Verbiss zu schützen sind dann der natürlichen Sukzession zu 

überlassen.  

Pflege 

Grundsätzlich ist keine besondere Pflege erforderlich. Dem Aufkommen größerer Bäume ist aller-

dings entgegenzuwirken. Ggf. wird eine Einzelentnahme größerer Gehölze erforderlich (zwischen 01. 

Oktober und 29. Februar).  

56.10 Hainbuchen-Eichenwald mittlerer Standorte 

Herstellung 

Im Westteil und im Bereich der ehemaligen Weihnachtsbaumkultur im Osten soll im Anschluss an be-

stehende Wälder ein standortgerechter Laubwald aus überwiegend Stiel-Eichen (Quercus robur), mit 

den Nebenbaumarten, Winder-Linde (Tilia cordata), Hainbuche (Carpinus betulus), Vogel-Kirsche 
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(Prunus avium) und Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) aufgeforstet werden. Dafür sind in Teilberei-

chen zunächst die Bestands-Fichten sowie ca. 80 % der vorhandenen Berg-Ahorne zu fällen. Vorhan-

dene Humusmieten sind gleichmäßig zu verteilen. Die Mächtigkeit des humosen Oberbodens soll 

mind. 30 cm betragen. Im Bereich der gelagerten Bodenmieten und sonstiger Ablagerungen (Holz, 

Bauschutt) und des zurückzubauenden Stadels mit Stromanschluss und Zufahrt können vor der Auf-

forstung Tiefenlockerungsmaßnahmen, ein fachgerechter Bodenwiederaufbau und vorab die Erstel-

lung eines forstfachlichen Standortgutachtens notwendig werden. Der Gebäudeabriss muss zum 

Schutz von ggf. vorkommenden Gebäudebrütern im Winterhalbjahr erfolgen (bis spätestens Ende 

Februar). Der Stadel enthält keine geeigneten Strukturen für Fledermäuse, wie z. B. einen geschlosse-

nen Dachboden. 

An der trockenen Hangkante im Westen sollen nur Stiel-Eichen gepflanzt werden. 

Pflanzabstand 1 x 3 m (Weitverband), Pflanzqualität (1/2) 1/1 30 – 50 cm, Pflanzung mit Hohlspaten 

in Gruppen (nicht einzelstammweise mischen), Verbiss- und Fegeschutz je nach der Bewertung der 

Verbisssituation in der Hegegemeinschaft für die ersten 5 Jahre (Einzelschutz ist anzuraten). Liegen-

des Totholz in Form von mehreren Einzelstämmen soll bereits zu Entwicklungsbeginn eingebracht 

werden. Angestrebt wird ein hoher Totholzreichtum. Entwicklungsziel ist ein alter struktur- und ar-

tenreicher Laubwald (>79 Jahre). Mindestens 50 % der Bäume muss ein altes Bestandsalter erreichen 

(>79 Jahre). Die Wurzelstöcke der entnommen Fichten und Berg-Ahornen sollen zur Totholzentwick-

lung belassen werden. Ein Teil der Wurzelstöcke kann auch für die Herstellung der Zauneidechsenha-

bitate Verwendung finden (vgl. Kap. 13). Auch liegendes Totholz in Form von mehreren Einzelstäm-

men (vorzugsweise von entnommenen Berg-Ahornen) soll bereits zu Entwicklungsbeginn eingebracht 

werden. Die Entwicklung von stehendem Totholz aus den Altfichten, ist aufgrund der damit einherge-

henden erhöhten Gefahr eines Käferbefalls eigentlich nicht anzuraten. Es gibt jedoch gute Möglich-

keiten die entnommenen Fichten so zu bearbeiten, dass ein Käferbefall bzw. eine Käfervermehrung 

nahezu ausgeschlossen werden kann. Hierzu wird eine Teilentrindung in Form von „Rindenschlitzen“ 

vorgenommen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Phloem vollständig durchtrennt wird und keine 

flächigen Rindenstücke mehr am Stamm vorhanden sind. Die Rinde kann auch mit einer Motorsäge 

eingeritzt werden1.  

Folgende Möglichkeiten sind deshalb zur Totholzentwicklung unter Berücksichtigung der Käferprob-

lematik fachlich sinnvoll: 

- Belassen der Wurzelstöcke der entfernten Fichten und Berg-Ahornen im Boden, kein bodennahes 

Abschneiden, sondern unter der Voraussetzung, dass eine Teilentrindung der Stämme (siehe 

oben) vorgenommen werden kann, Abschneiden auf ca. 2 – 3 m Stockhöhe. Sollte eine Teilentr-

indung der Fichten nicht möglich sein, dann ist die Stockhöhe auf mind. 0,5 m zu bemessen (eine 

noch höhere Stockhöhe könnte dann wg. Käferbefall problematisch werden). 

 
1 https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/insekten/rindenschlitzen-gegen-borkenkaefer  

 

https://www.waldwissen.net/de/waldwirtschaft/schadensmanagement/insekten/rindenschlitzen-gegen-borkenkaefer
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- Mehrere der entfernten Fichten werden teilentrindet (siehe oben) und dann wieder als liegendes 

Totholz in den Bestand eingebracht. 

- Einbringen von Laubholzstämmen  

- Einbringen von Wurzelstubben, die bei Rodungen angefallen sind 

Durch Sturmschäden bereits umgestürzte Bäume und sonstiges vorhandenes Totholz sind nur dann 

zu entfernen, sobald Verkehrssicherungspflichten verletzt werden könnten. Das Totholz von Fichten, 

die im Bestand verbleiben können, ist dann zur Vorbeugung gegen Käferbefall zu schlitzen.  

Pflege 

Eine Erstentwicklungspflege ist für ca. 2 – 3 Jahre erforderlich. Die jungen Bäume werden im Radius 

von ca. 1 m um jede Pflanze, ca. zwei Mal pro Jahr (je nach Aufwuchs), motormanuell ausgemäht. 

Sollten sich aus den benachbarten Fichtenforsten und dem Altbestand Fichtenjungwuchs ansalben 

und zu dominant werden, ist dieser aktiv zurückzudrängen.  

Extensive Bewirtschaftung ohne Kahlschlag. Ansonsten naturnahe Entwicklung zulassen. Mind. 50 % 

der Bäume müssen ein altes Bestandsalter (> 79 Jahre) erreichen. 

Bewertung Zielzustand gemäß ÖKVO: 21 ÖP / m² 

58.10 Sukzessionswald aus Laubbäumen 

Herstellung 

Auf feuchtem Standort, zwischen der östlich des Weges gelegenen ehemaligen Weihnachtsbaumkul-

tur und der Bahnlinie, soll nach Entnahme der Fichten ein Sukzessionswald durch natürliche Sukzes-

sion mit Initialpflanzungen vorgenommen werden.  

Der mittelalte Fichtenbestand soll entfernt bzw. umgebaut werden. Aufgrund der Nähe zur Bahnlinie 

ist an diesem Standort ein „Sukzessionswald“ geplant. Es empfiehlt sich auch hier bereits zu Beginn 

Totholzstrukturen - liegendes und stehendes – einzubringen bzw. bestehendes Totholz zu belassen. 

Fichtenrinden sind entsprechend zu bearbeiten (vgl. Beschreibung zu Biotoptyp 56.10). In regelmäßi-

gen Abständen sind höherwüchsige Bäume (ab ca. 5 m Höhe) zu entfernen. Als Initialpflanzung sollen 

Sal-Weide (Salix caprea), Hänge-Birke (Betula pendula) und an feuchteren Stellen Schwarz-Erle (Alnus 

glutinosa) stellenweise in kleinen Gruppen (3 – 5 Stück je Art, Weitverband 3 x 4 m) eingebracht wer-

den.  

Pflege 

Eine Erstentwicklungspflege ist für ca. 2 – 3 Jahre erforderlich. Die jungen Bäume werden im Radius 

von ca. 1 m um jede Pflanze, ca. zwei Mal pro Jahr (je nach Aufwuchs), motormanuell ausgemäht. 

Sollte durch die sukzessive Auflichtung Fichtenjungwuchs, der sich aus benachbarten Fichtenforsten 

bzw. aus dem Altbestand noch ansalben bzw. aufkommen kann, zu dominant werden, ist dieser aktiv 

zurückzudrängen.  



Aufwertungskonzept für Fl.-Nr. 5, Gemeinde und Gemarkung Aitrach, gemäß Ökokonto-Verordnung 
- ÖKVO - Baden-Württemberg (2010) 
Bewertungsvorschlag für die Herstellung einer Ausgleichsfläche Entwurf | Stand: 29.08.2025 
Zielzustand - Biotop- und Nutzungstypen nach der ÖKVO 

 

 

www.lars-consult.de Seite 24 von 30 

 

Extensive Bewirtschaftung ohne Kahlschlag. Ansonsten naturnahe Entwicklung zulassen. Mind. 50 % 

der Bäume müssen ein altes Bestandsalter (> 79 Jahre) erreichen. 

Bewertung Zielzustand gemäß ÖKVO: 21 ÖP / m² 
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Abbildung 6:  Zielzustand gem. ÖKVO, Fl.-Nr. 5 (TF), Gmkg. Aitrach 
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12 Weitere Artenschutz- und Biotopgestaltungsmaßnahmen 

12.1 Anlage von Zauneidechsenhabitaten 

Herstellung 

Auf der Fläche östlich des Weges, im Bereich der geplanten Magerwiese (33.43), sollen im direkten 

Anschluss an die Bahngleise (Vorkommen der Zauneidechse ist hier belegt) Habitate für Zau-

neidechse, Wildbienen und Schmetterlinge geschaffen werden. Zielzustand soll eine spritzmittelfreie 

Fläche werden, die auch für Insekten Lebensraum bietet und zwischen den Reptilienelementen Raum 

für Magerwiesen und Hochstaudenfluren lässt. Angestrebt wird ein wärmebegünstigter ausgehager-

ter Habitatkomplex bestehend aus Steinriegeln /-haufen, niedrigwüchsigen Sträuchern und Totholz 

als Sonnenplätze, Sandhaufen für die Eiablage, Versteckmöglichkeiten und Überwinterungsquartiere 

sowie einer artenreichen Magerwiese und Blühstreifen als Nahrungshabitat.  

Es sind mind. 10 Habitatbausteine bestehend aus Totholz (Stämme, Wurzelstubben), Stein- und 

Sandhaufen anzulegen. Die Steinhaufen sind mind. 1 m tief in den Boden einzulassen, um Zau-

neidechsen Überwinterungsquartiere zu bieten. Die Steinhaufen sind halbseitig auf der Nordseite  

anzudecken. Unter die Vegetationssoden muss zum Schutz vor Prädatoren ein Gitter (z. B. Maschen-

drahtzaun) angebracht werden. 

Ggf. sind die als Eiablageplätze genutzte Sandhaufen in regelmäßigen Abständen von Pflanzen zu be-

freien und mit neuem Sand aufzuschütten, um der Sukzession entgegenzuwirken. 

Falls Totholz von den entfernten Fichten verwendet werden sollte, ist vorab die Rinde fachgerecht zu 

schlitzen. Das Phloem muss vollständig durchtrennt sein, um einen Käferbefall ausschließen zu kön-

nen. 

Pflege 

In den ersten drei Jahren Kontrolle der Habitatbausteine und ggf. Mahd und Entbuschung zwischen 

August und Oktober durchführen. Danach regelmäßige Kontrolle der Zauneidechsenhabitate und des 

unmittelbaren Umfelds im Abstand von drei Jahren. Je nach Notwenigkeit, fachgerechte Entbu-

schung und Mahd der Habitatbausteine und des Umfelds (zwischen August und Oktober).  

12.2 Anlage von Laichgewässern für die Gelbbauchunke 

Herstellung 

Randlich in Richtung Weg, sollen möglichst in verdichteten Bereichen, ephemere Kleingewässer für 

die im Gebiet vorkommenden Gelbbauchunken angelegt werden. Bei der Situierung der Gehölzinseln 

(siehe Kap. 13.1) ist darauf zu achten, dass diese die Kleingewässer nicht beschatten. Es ist zu erwar-

ten, dass in ca. 80 cm Tiefe lehmige Bodenhorizonte vorhanden sind, die durch Schürfe geöffnet wer-

den sollen. Falls dies nicht der Fall sein sollte und der Untergrund das Wasser nicht hält, ist eine 

mind. ca. 50 cm mächtig lehmige Schicht mit hohem Bentonitgehalt einzubringen, die mit einer mind. 
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20 cm mächtigen Schotterschicht (mit bindigen Anteilen) überdeckt werden soll, um ein Austrocke-

nen mit Rissbildung zu verhindern. 

Weiterhin befinden sich auf der Fläche östlich des Weges vereinzelt verdichtete, vernässte Stellen, 

die u. a. mit großem Rohrkolben und Rohglanzgras bewachsen sind. Diese sollen an mind. zwei Stel-

len durch großflächige Schürfe zwischen August und Oktober endlandet und so als ephemere Klein-

gewässer wieder hergestellt werden.  

Pflege 

Regelmäßige Kontrolle der ephemeren Kleingewässer und des unmittelbaren Umfelds im Abstand 

von drei Jahren. Je nach Notwenigkeit, fachgerechte Entlandung und Mahd der Uferbereiche (zwi-

schen August und Oktober).  
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13 Ökopunktebilanzierung nach der ÖKVO 

Tabelle 4: Bilanzierung der Ausgangs- und Zielbiotoptypen nach ÖKVO 

Ausgangszustand Zielzustand Aufwertung 

Code Bezeichnung ÖP Code Bezeichnung ÖP Fläche 
[m²] 

Aufwer-
tung inner-
halb von 25 
Jahren / m² 

Aufwer-
tung in 
Ökopunk-
ten 

12.21 Mäßig ausgebauter Bachabschnitt 16 12.21 Mäßig ausgebauter Bachabschnitt 26 136 10 1.360 

13.91
a 

Naturferner Bereich eines Sees, Weihers oder 
Teichs 

11 13.80
b 

Naturnahe Bereiche eines anthropogenen  
Stillgewässers 

30 262 19 4.978 

35.30 Dominanzbestand 8 33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 20 1.565 12 18.780 

35.62 Ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer 
Standorte 

15 3 7 21 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 231 8 1.848 

56.10 Hainbuchenwald mittlerer Standorte 21 1.681 13 21.853 

35.43 Sonstige Hochstaudenflur 16 35.41 Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger 
Standorte 

26 724 10 7.240 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 411 0 0 

42.31 Grauweiden- oder Ohrweiden-Feuchtgebüsch 26 203 10 2.030 

56.10 Hainbuchenwald mittlerer Standorte 21 821 5 4.105 

35.63 Ausdauernde Ruderalvegatation frischer bis 
feuchter Standorte 

11 33.43 Magerwiese mittlerer Standorte 20 2.496 9 22.464 

35.41 Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger 
Standorte 

26 502 15 7.530 

35.62 Ausdauernde Ruderalvegetation trockenwarmer 
Standorte 

15 370 4 1.480 

35.63 Ausdauernde Ruderalvegatation frischer bis feuch-
ter Standorte 

11 113 0 0 
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42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 1.156 5 5.780 

42.30 Gebüsch feuchter Standorte 21 140 10 1.400 

56.10 Hainbuchenwald mittlerer Standorte 21 1.397 10 13.970 

58.10 Sukzessionswald aus Laubbäumen 21 552 10 5.520 

58.10 Sukzessionswald aus Laubbäumen 19 42.31 Grauweiden- oder Ohrweiden-Feuchtgebüsch 26 51 7 357 

59.10 Laubbaumbestand 14 42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 299 2 598 

42.30 Gebüsch feuchter Standorte 21 164 7 1.148 

56.10 Hainbuchenwald mittlerer Standorte 21 480 7 3.360 

59.40 Nadelbaumbestand 14 35.41 Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger 
Standorte 

26 127 12 1.524 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 874 2 1.748 

42.30 Gebüsch feuchter Standorte 21 59 7 413 

56.10 Hainbuchenwald mittlerer Standorte 21 1.027 7 7.189 

58.10 Sukzessionswald aus Laubbäumen 21 648 7 4.536 

16 42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 254 0 0 

56.10 Hainbuchenwald mittlerer Standorte 21 319 5 1.595 

60.10 Von Bauwerken bestandene Fläche 1 42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 115 15 1.725 

56.10 Hainbuchenwald mittlerer Standorte 21 144 20 2.880 

60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, 
Kies oder Schotter 

2 35.41 Hochstaudenflur quelliger, sumpfiger oder mooriger 
Standorte 

26 13 24 312 

35.63 Ausdauernde Ruderalvegatation frischer bis feuch-
ter Standorte 

11 22 9 198 

42.20 Gebüsch mittlerer Standorte 16 114 14 1.596 

60.23 Weg oder Platz mit wassergebundener Decke, Kies 
oder Schotter 

2 408 0 0 

 Summe  17.881 
 

149.538 
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Insgesamt können durch die geplanten Aufwertungsmaßnahmen 149.538 Ökopunkte gem. der ÖKVO generiert werden (entspricht 8,4 ÖP / m²). 

Nachbilanzierung 

Im Zuge der Herstellung der Waldflächen, kann eine Tiefenlockerung des Bodens erforderlich werden. Hierfür können gem. ÖKVO 4 ÖP / m² angerechnet werden. 

Im Zuge einer Nachbilanzierung, wenn die Flächengröße der tatsächlich durchgeführten Tiefenlockerung bekannt ist, können, vorbehaltlich der Zustimmung der 

UNB, die Ökopunkte noch geltend gemacht werden. 


